
            

CDU SPD GRÜNE UBP FREIE WÄHLER Die Linke
101 Schimmel, Maximilian    301 Galbreth, Delton    401 Beutler, Jenny    601 Dr. Kramer, Reinhard    701 Krier, Ralf 801 Arnold, Matthias
102 Scheer, Susanne    302 Fissel, Marion    402 Entner, Robert    602 Knell, Horst    702 Gonzalez Iglesias, Jose-Maria 802 Katatschkow, Semjon
103 Huhnstock, Jan    303 Naake, Martin    403 Schönbein, Nattaya    603 Kraft, Petra    703 Rädge, Holger 803 Dreesen, Renate
104 Hörr-Arnold, Evelyne    304 Oerterer, Anita    404 Riede, Klaus-Peter    604 Kramer, Richard Theodor    704 Herrmann, Christoph 804 Steinberg, Jonas
105 Niebergall, Florian    305 Wenner, René    405 Blöcher, Roland    605 Wolf-Reuter, Gerda    705 Stoye, Udo 805 Meisel, Sebastian
106 Schanz, Silke    306 Tremper-Schluckebier, Annette    406 Blöcher, Nele    606 Knop, Gregory    706 Rensland, Michael 806 Gilbert, Marc
107 Hauser, Anton    307 Michalcik, Frank    407 Dr. Riede, Jens    607 Groß, Stefan    707 Ruhm, Simone 807 Zickler, Werner
108 Arnold, Désirée    308 Wenz, Jonas    408 Baumann, Birgit    608 Kramer, Kirstin    708 Crößmann, Fabian 808 Busch-Hübenbecker, Walter
109 Müller, Daniel    309 Reimann, Matthias    409 Seidelmann, Constanze    609 Huxhorn, Werner    709 Heberlein, Heike
110 Sperber, Nicole    310 Lutz, Boris    410 Robrahn, Ole    610 Baur, Matthias    710 Bormann, Nicolas
111 Ahten, Martina    311 Gantzert, Ludwig    411 Trepke, Barbara    611 Hallstein, Roger    711 Broitzmann, Melanie
112 Dörfler, Paul    312 Altintas, Ramazan    412 Trepke, Reinhold    612 Müller, Dieter    712 Ruhm, Reinhard
113 Hauser, Steffen    313 Kyei, Omane    413 Holz, Annette    613 Leichtweiß, Gerhard    713 Gerhardt, Maximilian
114 Klentzky, Joachim    314 Kraft, Peter    414 Marake, Klaus    614 Knell, Christa    714 Hecker, Rolf
115 Schimmel, Heidi    315 Polster, Lukas    415 Hoffmann, Gerald    615 Leistner, Ralf    715 Herrmann, Friedrich
116 Wunder-Seban, Andre    316 Engelhart, Marcus    416 Stoll, Hans-Joachim    616 Cappello, Gisela    716 Dr. Krier, Claudia
117 Kockegei, Jochen    317 Maus, Marleen    417 Schütz, Kai    617 Cappello, Giacomo    

118 Poplutz, Christian    318 Eichelbaum, Nico    418 Seidel, Brigitte    618 Kraft, John    

119 Faupel, Waltraud    319 Raab, Marcel    419 Dietrich, Hans-Peter    619 Liedtke, Swen-Bastian    

120 Töns, Uwe    320 Polster, Lena          

121 Schultheiß, Manuel    321 Spieß, Lara          

122 Birgül, Kadir    322 Redel, Sabine          

123 Göttert, Alexander    323 Becker, Tobias          

124 Schmidt, Monika    324 Baier, Thorsten          

125 Ahl, Michael    325 Spitzbarth, Olaf          

126 Jauck, Constantin    326 Thon, Heinz Peter          

127 Lodhi, Hameed    327 Weingärtner, Tim          

128 Klumpp, Margit    328 Wittig, Hans-Jürgen          

129 Brill, Stefan    329 Maleh, Priska          

130 Klumpp, Alexander    330 Polster, Harald          

131 Schmidt, Robert             

132 Ahl, Katja             

133 Klüber, Eberhard             

134 Iser, Andreas             

135 Spengler, Bärbel             

136 Schön, Franz             

Sie können einen Wahlvorschlag auch nur in der Kopfleiste kennzeichnen        , ohne Stimmen an Personen zu vergeben. Das hat zur Folge, dass jede Person in der Reihenfolge des Wahlvorschlags so lange jeweils eine Stimme erhält, bis alle 37 Stimmen vergeben oder jeder Person des 
Wahlvorschlags drei Stimmen zugeteilt sind.

***MUSTER*** S T I M M Z E T T E L
für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Pfungstadt am 15. März 2026

Sie haben 37 Stimmen!

- bitte Stimmzettel nach innen falten -

Sie können alle 37 Stimmen an verschiedene Bewerberinnen und Bewerber in verschiedenen Wahlvorschlägen vergeben - panaschieren - und dabei jeder Person auf dem Stimmzettel bis zu drei Stimmen geben - kumulieren - (                  oder                   oder                   ).

Sie können, wenn Sie nicht alle 37 Stimmen einzeln vergeben wollen oder noch Stimmen übrig haben, zusätzlich einen Wahlvorschlag in der Kopfleiste kennzeichnen        . In diesem Fall hat das Ankreuzen der Kopfleiste zur Folge, dass den Bewerberinnen und Bewerbern des betreffenden 
Wahlvorschlags in der Reihenfolge ihrer Benennung so lange eine weitere Stimme zugerechnet wird, bis alle Stimmen verbraucht sind.

Falls Sie einen Wahlvorschlag in der Kopfleiste kennzeichnen, können Sie auch Bewerberinnen und Bewerber in diesem Wahlvorschlag streichen; diesen Personen werden keine Stimmen zugeteilt.
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Bitte beachten Sie folgende fünf Regeln für die Stimmabgabe: 

 
 

1. Wie viele Stimmen habe ich? 
 

 Sie haben so viele Stimmen, wie Vertreterinnen und Vertreter für Ihre Gemeindevertretung zu wählen 
sind. Für die anstehende Wahl haben Sie demnach 37 Stimmen. 

 
 

2. Wie kann ich meine Stimmen auf dem Stimmzettel verteilen? 
 

 Sie können Ihre Stimmen einzeln an beliebige Bewerberinnen und Bewerber auf dem Stimmzettel 
vergeben. Dabei dürfen Sie auch Personen aus verschiedenen Wahlvorschlägen (Listen) auswählen; 
dieses Verfahren nennt man „Panaschieren“. Jeder Bewerberin und jedem Bewerber Ihrer Wahl kön-
nen Sie von Ihren Stimmen eine, aber auch zwei oder höchstens drei Stimmen geben; das Anhäufen 
von zwei oder drei Stimmen auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten nennt man „Kumulieren“. 
Beide Möglichkeiten können auch gleichzeitig genutzt werden. Achten Sie darauf, dass Sie hierbei Ihre 
Gesamtstimmenzahl nicht überschreiten. 

 
 

3. Muss ich überhaupt Stimmen einzeln vergeben? 
 

 Nein. Wenn Sie einer Liste, so wie sie auf dem Stimmzettel abgedruckt ist, insgesamt und unverändert 
Ihr Vertrauen schenken wollen, können Sie Ihre Stimmen auch komplett abgeben, indem Sie diese 
Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Das Listenkreuz bewirkt, dass bei 
der Auszählung die Bewerberinnen und Bewerber dieser Liste in der dort genannten Reihenfolge von 
oben nach unten jeweils eine Stimme erhalten. Sind danach noch nicht alle Stimmen vergeben, weil 
auf der Liste weniger Namen stehen als Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, wird die beschrie-
bene Stimmenverteilung von oben nach unten so lange wiederholt, bis alle Ihre Stimmen aufgebraucht 
sind oder jede Kandidatin und jeder Kandidat der von Ihnen angekreuzten Liste die höchstzulässige 
Zahl von drei Stimmen erhalten hat. 

 
 

4. Kann ich auch nur einen Teil meiner Stimmen einzeln  vergeben? 
 

 Ja. Sie können auch nur einen Teil Ihrer Stimmen an einzelne Bewerberinnen und Bewerber vergeben. 
Damit in diesem Fall der Rest Ihrer Stimmen nicht verfällt, können Sie zusätzlich zur Vergabe von 
Einzelstimmen eine Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Durch dieses 
Listenkreuz kommen Ihre restlichen Stimmen der angekreuzten Liste zugute: Diese Stimmen werden 
den Kandidatinnen und Kandidaten der Liste von oben nach unten in der Weise zugeteilt, dass alle 
die, die von Ihnen weniger als drei Einzelstimmen bekommen haben, eine weitere Stimme erhalten bis 
alle Ihre Stimmen verteilt sind oder alle nicht gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber der ange-
kreuzten Liste drei Stimmen haben. 

 
 

5. Kann ich Bewerberinnen und Bewerber streichen? 
 

 Ja. Falls Sie eine Liste in der Kopfleiste angekreuzt haben, können Sie einzelne Namen aus dieser 
Liste streichen. Dies führt dazu, dass die gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber keine Ihrer Stim-
men erhalten. 

 
 

Gibt es sonst noch irgendetwas zu beachten? 
 

Eigentlich nur Selbstverständlichkeiten: Vergeben Sie nicht mehr Stimmen, als Ihnen zustehen. Kreuzen Sie nicht 
mehr als eine Liste an. Geben Sie keinem Kandidaten mehr als drei Stimmen. Sie riskieren sonst, dass ein Teil 
Ihrer Stimmen verloren geht oder Ihre Stimmabgabe insgesamt ungültig ist. 

 

Haben Sie noch Fragen? 
 

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Wahlamt der Stadt Pfungstadt, Borngasse 17, 
64319 Pfungstadt, Tel. 06157 988-1223. 
________________________________________________________________________________________ 
 

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Themenportal Wahlen im Internet unter 
wahlen.hessen.de/kommunalwahlen/allgemeine-kommunalwahlen/wahlsystem  

 
 

Nicht vergessen:   Am 15. März 2026 zur Wahl gehen!  Vielen Dank für Ihr Interesse! 
 

Ihr Wahlamt 
 
 
 

 


